
c) Fischerei 

Das Fischereirecht in Liechtenstein war bis 1848 herrschaftliches 
Regal und wurde pachtweise an Private verliehen. 8 4 Mit Reskript vom 
2. Mai 1848 wurde das Fischereiregal eine «landschaftliche Giebig-
keit». 8 5 Die jährlichen Erträge an Fischpachtzinsen waren unbedeutend 
und etwa halb so gross, wie die Einnahmen aus dem Jagdregal. 8 6 

Der Fischfang wurde 1869 gesetzlich geregelt.87 1894 und 1895 wur
den aufgrund eines am 5. Jul i 1893 zwischen Baden, Bayern, Württem
berg, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein abgeschlossenen Uber
einkommens spezielle Vorschriften über den Fang der Seeforellen im 
Rhein erlassen.8 8 
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